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Referentenentwurf einer Verordnung zum Erlass einer Verordnung über zentrale Internetportale 

des Bundes und der Länder im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung, zur Änderung der 

Verordnung über das Genehmigungsverfahren und zur Änderung der Atomrechtlichen 

Verfahrensordnung 

- Länderanhörung -

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zunächst bedanke ich mich für die Übersendung des o.g. Referentenentwurfes und die 

Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Bedenken gegen den Verordnungsentwurf bestehen nicht. Vielmehr wird begrüßt, dass auf 

Grundlage der Verordnungsermächtigung des § 20 Abs. 4 UVPG die Handhabung der zentralen 

Internetportale des Bundes und der Länder einheitlich ausgestaltet wird und somit entsprechend 

der gesetzgeberischen Intention gegenwärtig noch bestehende Unsicherheiten der UVP-Behörden 

beim Vollzug der Verpflichtungen aus § 20 UVPG ausgeräumt werden und eine einheitliche 

Handhabung in Bund und Ländern, insb. hinsichtlich der Mindestfunktionen der UVP-Portale und 

der Dauer der Zugänglichkeit der Daten, gewährleistet wird.  

Ergänzend wird zu den durch die Errichtung und den Betrieb der zentralen Internetportale 

entstehenden Kosten Folgendes mitgeteilt:  

Für das Saarland entstanden und entstehen Kosten insbesondere für die Einführung und den 

Betrieb des zentralen UVP-Internetportals. Die anteiligen Kosten des Saarlandes für den von fast 

allen Ländern gemeinsam entwickelten Prototypen des Portals lagen in den Jahren 2016 und 

2017 bei etwa 15.500 Euro. Für notwendige Ergänzungen sind bis mindestens 2020 weitere 

Kosten von jährlich anteilig 7.000 Euro zu erwarten. Für den Betrieb (Hosting, 
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Speicherkapazitäten) sind mindestens 5.000 Euro jährlich zu erwarten (vgl. Landtag des 

Saarlandes, Drs. 16/682, S. 3). 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag  

 

 

 

 




